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Öffentliche Förderbekanntma-
chung des Bundesministeriums für 
Gesundheit (BMG) zum Thema 

„Modellprojekt zur Entwicklung eines Versorgungspfads für 
Menschen mit Demenz mit anschließender Evaluation“ 

veröffentlicht am 24.11.2021 
auf www.bund.de  

1. Ziel der Förderung

In Deutschland leben zurzeit etwa 1,6 Mio. Menschen mit Demenz. Der demographische 

Wandel trägt dazu bei, dass die Anzahl der Erkrankten jährlich zunimmt und im Jahr 

2050 mit etwa 2,8 Mio. erkrankten Personen gerechnet wird. Die im Jahr 2012 vom Bun-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und dem Bundesmi-

nisterium für Gesundheit (BMG) gegründete Allianz für Menschen mit Demenz hat in ei-

nem kooperativen Prozess bereits zahlreiche Initiativen und Projekte erfolgreich entwi-

ckelt und umgesetzt. Die Nationale Demenzstrategie (NDS), die im Juli 2020 vom Bun-

deskabinett beschlossen wurde, führt diese gemeinsame Aufgabe fort. Um die Situation 

von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen nachhaltig zu verbessern, wurden 

hierfür in vier Handlungsfeldern insgesamt 27 Ziele formuliert und 162 Maßnahmen 

vereinbart.  

Das Handlungsfeld 3 der NDS hat zum Ziel, die medizinische und pflegerische Versor-

gung von Menschen mit Demenz weiterzuentwickeln. Menschen mit Demenz benötigen 

eine möglichst frühe und zuverlässige Diagnose sowie eine gute medizinische und pfle-

gerische Versorgung. Präventivmaßnahmen und Teilhabeangebote sowie Unterstützung 

der Angehörigen sollten auf die individuellen und krankheitsbedingen Bedarfe und Be-

dürfnisse der Menschen mit Demenz abgestimmt sein. Hierbei ist die funktionierende 

https://verwaltung.bund.de/
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Vernetzung der Unterstützungs-, Beratungs- und Leistungsangebote ein zentrales und 

entscheidendes Kriterium für eine verbesserte Versorgung von Menschen mit Demenz. 

Eine wichtige Rolle können hier regionale Netzwerke nach § 45c Abs. 9 SGB XI überneh-

men. Menschen mit Demenz werden neben präventiven und weiteren unterstützenden 

Angeboten (wie Selbsthilfe und Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz) in der Regel 

von zahlreichen Akteuren aus verschiedenen Versorgungsbereichen medizinisch und 

pflegerisch versorgt. Hierzu gehören neben Haus- und Facharztpraxen und der Versor-

gung durch Angehörige und/oder ambulante Pflege- und Betreuungsdienste auch Akut-

krankenhäuser, voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen, Rehabilitationseinrichtun-

gen und andere. Zudem existieren zahlreiche Beratungs- und andere Unterstützungsan-

gebote von Seiten der Kranken- und Pflegekassen, der Kommunen und anderer Anbie-

ter. Die Übergänge zwischen den Versorgungsbereichen – wie z.B. der Wechsel nach ei-

nem unvermeidbaren Aufenthalt in einem Akutkrankenhaus in eine (teil-)stationäre 

Pflegeeinrichtung – sind nicht immer planbar und können sehr plötzlich notwendig 

werden. Dies führt auf Seiten der Betroffenen und ihrer Angehörigen oftmals zu zusätzli-

chem Stress und kann Krankheitsverläufe negativ beeinflussen. Deshalb ist die Stärkung 

der effektiven und effizienten Zusammenarbeit von Akteuren in der sektorenübergrei-

fenden Versorgung von Menschen mit Demenz ein zentrales Anliegen der NDS. Vor die-

sem Hintergrund wurde mit der Maßnahme 3.5.3 der NDS vereinbart, unter Beachtung 

gesetzlicher oder vertraglicher Festlegungen die Aufgaben aller Beteiligten zu definieren 

und die Schnittstellen zwischen den Versorgungsbereichen offenzulegen. Dabei ist die 

Perspektive der Betroffenen einzubeziehen. 

 

Entsprechend der Maßnahme 3.5.3 plant das BMG, Vorhaben zu fördern, die einen mög-

lichen Versorgungspfad für Menschen mit Demenz entwickeln und modellhaft erpro-

ben. Durch eine sich anschließende Evaluation sollen die gewonnenen Erkenntnisse zur 

Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen genutzt werden können.  

Ziel der vorliegenden Fördermaßnahme „Modellprojekt zur Entwicklung eines Versor-

gungspfads für Menschen mit Demenz mit anschließender Evaluation“ des BMG ist es, 

durch die Förderung von Vorhaben neue Erkenntnisse zu gewinnen, die wesentlich zur 

verbesserten Koordination zwischen beteiligten Akteuren der medizinischen, pflegeri-

schen und sozialen Versorgung von Menschen mit Demenz beitragen, um dadurch eine 

verbesserte Versorgung der Betroffenen gewährleisten zu können.  

 



 

3

2. Gegenstand der Förderung

Gefördert werden Modellvorhaben zur Konzeption, Implementierung und Evaluation 

eines Versorgungspfades für Menschen mit Demenz. Hierfür sollten die Vorhaben auf 

vorhandenem Wissen aufbauen und Erkenntnisse aus vorangegangenen Untersuchun-

gen zur regionalen, sektorenübergreifenden Versorgung von Menschen mit Demenz ein-

beziehen. Weiterhin sollten zunächst die Bedürfnisse und Perspektiven von Menschen 

mit Demenz, ihrer Angehörigen sowie der Leistungserbringer auf lokaler und regionaler 

Ebene erfasst und analysiert werden sowie in einem partizipativen Prozess auch unter 

der Beteiligung von in der NDS benannten Fachgesellschaften und Interessenverbänden 

berücksichtigt werden. Dies kann als Grundlage für die Entwicklung des Versorgungs-

pfads dienen und systematisch in das zu entwickelnde Konzept überführt werden. Das 

Konzept für den Versorgungspfad sollte dabei in verschiedenen Modellregionen imple-

mentiert und diese Implementierung anschließend evaluiert werden, um evtl. Hemm-

nisse und Limitationen des Konzepts zu erkennen und ein Konzept zur nachhaltigen 

Nutzung des Versorgungspfads zu erarbeiten. Denkbar wäre z. B. die Überführung in eine 

IT-gestützte Version des Versorgungspfads. Bei der Auswahl der Modellregionen und in 

Bezug auf das zu entwickelnde Nachhaltigkeitskonzept sollte die Integration in die vor-

handenen Versorgungsstrukturen und existenten Fördermechanismen berücksichtigt 

werden. Hierbei sollte auch geprüft werden, inwieweit Ergebnisse anderer im Rahmen 

der NDS verabredeter Maßnahmen bei der Entwicklung des Versorgungspfades berück-

sichtigt werden können (z. B. Maßnahme 2.1.8 „Bessere Vermittlung der Leistungen, Be-

ratungs- und Schulungsansprüche“).  

Die Vorhaben können sich z. B. mit einer oder mehreren der folgenden Fragestellungen 

befassen:  

- Welche Bedürfnisse bestehen auf Seiten der Menschen mit Demenz und ihrer An-

gehörigen hinsichtlich des Auffindens und der Annahme vorhandener Leistungs-, Bera-

tungs- und sonstiger Unterstützungsangebote, insbesondere in Bezug auf Übergänge 

zwischen den verschiedenen Versorgungssektoren?  

- Welche Bedarfe, Herausforderungen und Lösungsansätze bestehen auf Seiten der 

Leistungsanbieter sowie der Kranken- und Pflegekassen hinsichtlich einer besseren Ver-

netzung mit anderen Versorgungssektoren und dementsprechend hinsichtlich der rei-

bungslosen Weiterleitung von Betroffenen (Patientinnen und Patienten, Pflegebedürfti-

gen) in die jeweilige Anschlussversorgung?  
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- Wie können diese unterschiedlichen Perspektiven in einem Versorgungspfad mit-

einander verbunden werden, um die sektorenübergreifende Versorgung von Menschen 

mit Demenz zu verbessern?  

- Gibt es bereits wissenschaftliche Evidenz, beispielsweise über vorangegangene 

Studien (auch zu verwandten Themenbereichen wie andere psychische Erkrankungen) 

oder lokale Beispiele guter Praxis, auf die aufgebaut werden kann? Wie kann vorhande-

nes Wissen in den zu entwickelnden Pfad einfließen?  

- Welcher Nutzen entsteht durch die Implementierung des erarbeiteten Versor-

gungspfads für Menschen mit Demenz (als Patientinnen und Patienten oder als Pflege-

bedürftige) und ihre Angehörigen auf der einen sowie für die Erbringer von Leistungen 

der Gesundheitsversorgung und -beratung auf der anderen Seite?  

- Welche organisationalen und technischen Voraussetzungen und sonstige Rah-

menbedingungen sind für eine gelungene Implementation erforderlich?  

- Welche fördernden bzw. hemmenden Faktoren haben Einfluss auf die Implemen-

tierung des Versorgungspfads in die bestehenden Versorgungsstrukturen? Wie kann eine 

nachhaltige Nutzung gelingen?  

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Auflistung nicht abschließend ist. Dar-

über hinaus können ergänzende, dem Ziel des Vorhabens dienliche Forschungsfragen 

formuliert werden.  

Nicht gefördert wird der Auf- und Ausbau von weiteren eigenständigen Versorgungs-

strukturen. Von der Förderung im Rahmen dieser Bekanntmachung ausgenommen sind 

weiterhin Vorhaben, die auf die reine Erstellung von Informationsmaterialien abzielen.  

3. Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind Einrichtungen und Träger, staatliche und nichtstaatliche (Fach-) 

Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, gemeinnützige Körperschaf-

ten (z. B. eingetragene Vereine, Stiftungen und gemeinnützige GmbHs) sowie Unterneh-

men der gewerblichen Wirtschaft.  
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Kleine und mittlere Unternehmen oder „KMU“ im Sinne dieser Förderbekanntmachung 
sind Unternehmen, die die Voraussetzungen der KMU-Definition der Europäischen 
Union (EU)1 erfüllen.  

Der Zuwendungsempfänger erklärt gegenüber der Bewilligungsbehörde seine Einstu-

fung gemäß Anhang I der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO)2 bzw. 

KMU-Empfehlung der Europäischen Kommission, im Rahmen des schriftlichen Antrags. 

Zu den Bedingungen, wann eine staatliche Beihilfe vorliegt/nicht vorliegt und in wel-

chem Umfang beihilfefrei gefördert werden kann, siehe FuEuI-Unionsrahmen3. 

Forschungseinrichtungen, die gemeinsam von Bund und Ländern grundfinanziert wer-

den sowie Ressortforschungseinrichtungen können nur unter bestimmten Vorausset-

zungen eine Förderung für ihren zusätzlichen vorhabenbedingten Aufwand bewilligt 

werden.  

Zum Zeitpunkt der Auszahlung einer gewährten Zuwendung wird das Vorhandensein 

einer Betriebsstätte oder Niederlassung (Unternehmen) bzw. einer sonstigen Einrich-

tung, die der nichtwirtschaftlichen Tätigkeit des Zuwendungsempfängers dient, in 

Deutschland verlangt. 

1 Vgl. Anhang der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie 
der kleineren und mittleren Unternehmen, bekannt gegeben unter Aktenzeichen K (2003) 1422 (2003/361/EG) (ABl. L 124 
vom 20.5.2003, S. 36): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=DE

2 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.06.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen 
von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32014R0651&from=DE), in der Fassung der Verordnung (EU) 2017/1084 vom 14.06.2017, (ABl. L 156 vom 
20.6.2017, S. 1: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1084&from=DE), der 
Verordnung (EU) 2020/972 vom 02.7.2020 zur Änderung der Ver-ordnung (EU) Nr. 1407/2013 hinsichtlich ihrer 
Verlängerung und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 hinsichtlich ihrer Verlängerung und relevanter 
Anpassungen (ABl. L 215 vom 7.7.2020, S. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32020R0972&from=DE) und der Verordnung (EU) 2021/1237 vom 23. Juli 2021 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt in An-wendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 
270 vom 29.7.2021, S. 39; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1237&from=DE)

3 Mitteilung der EU-Kommission (2014/C 198/01) vom 27.06.2014 (ABl. C 198 vom 27.6.2014, S. 1 ff.) in der Fassung der 
Mitteilung der EU-Kommission C(2020) 4355 final vom 02.07.2020 (ABl C 224 vom 8.7.2020, S. 2) insbesondere 
Abschnitt 2: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0627%2801%29 



 

6

4. Fördervoraussetzungen/Zuwendungsvoraus-

setzungen 

Ein Eigeninteresse wird vorausgesetzt. Dieses ist durch die Einbringung eines Eigenan-

teils (Eigenmittel oder Eigenleistung) in Höhe von mindestens 10 % der in Zusammen-

hang mit dem Vorhaben stehenden finanziellen Aufwendungen deutlich zu machen. Bei 

Zuwendungen an Unternehmen sind ggf. die Beihilferichtlinien der Europäischen Union 

zu beachten. 

Kooperationen 

Für die Durchführung von Vorhaben mit mehr als einem Partner bilden die Antragstel-

ler einen Verbund. Die Verbundpartner müssen ihre Rechte und Pflichten, die sich aus 

dem Vorhaben ergeben, in einem schriftlichen Kooperationsvertrag regeln. Weitere De-

tails sind dem „Merkblatt zur Kooperationsvereinbarung von Verbundvorhaben“ zu ent-

nehmen. Der Vorhabenbeschreibung, die in der ersten Stufe des zweistufigen Verfahrens 

eingereicht wird (siehe Abschnitt 8.2 Verfahren), müssen zunächst lediglich formlose Ko-

operationserklärungen beigefügt werden. 

Verbundpartner, die Forschungseinrichtungen im Sinne von Artikel 2 (Nummer 83) 

AGVO sind, stellen sicher, dass im Rahmen des Verbundes keine indirekten (mittelbaren) 

Beihilfen an Unternehmen fließen. Dazu sind die Bestimmungen von Nummer 2.2 der 

Mitteilung der Europäische Kommission zum Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur 

Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation (ABl. C 198 vom 27.6.2014, S. 1) 

zu beachten. 

Auswahlkriterien  

Die Auswahl erfolgt in einem offenen Wettbewerb unter Hinzuziehung externer Exper-

tinnen und Experten nach den im Folgenden genannten Förderkriterien. 

a. Wissenschaftliche Qualität

Das vorgeschlagene Vorhaben muss den aktuellen Stand der Forschung berücksichtigen 

und darauf aufsetzen. 

b. Methodische Qualität und Machbarkeit

Die Vorhabenbeschreibung muss von hoher methodischer Qualität sein. Es ist darzule-

gen, dass in der Gesamtförderdauer (siehe 5. Umfang der Förderung) die Vorhabenziele 
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und belastbare Aussagen zu den Fragestellungen zu erreichen sind. Dementsprechend 

muss der Arbeits- und Zeitplan realistisch und in der Laufzeit des Vorhabens durchführ-

bar sein.  

Der Nutzen und Erfolg der Konzeptentwicklung und Umsetzung ist durch eine unab-

hängige Evaluation (mit einer möglichst externen evaluierenden Institution) zu überprü-

fen. Hierfür ist in der Vorhabenbeschreibung ein geeignetes Evaluationskonzept zu skiz-

zieren. 

c. Forschungsinfrastruktur und Kooperationspartner

Für das Vorhaben relevante Kooperationspartner sind in das Vorhaben einzubeziehen. Es 

sind formlose Kooperationserklärungen vorzulegen. Eine Zusammenarbeit zwischen ei-

ner wissenschaftlichen Einrichtung und Akteuren aus der Versorgungspraxis ist dabei 

zwingend erforderlich. Die Vernetzung der Akteure (z.B. Hausarztpraxen, Träger von 

Einrichtungen etc.) sollte sowohl auf kommunaler und regionaler Ebene als auch inter-

disziplinär und intersektoral erfolgen.  

d. Expertise und Vorerfahrungen

Die Förderinteressierten müssen durch einschlägige Erfahrungen und Vorarbeiten zur 

Thematik ausgewiesen sein. 

e. Nachhaltigkeit

In der Vorhabenbeschreibung muss in einem Nachhaltigkeitskonzept dargelegt werden, 

wie eine Weiterführung des erprobten Ansatzes nach Auslaufen der Bundesförderung 

sichergestellt werden kann. Außerdem müssen Ideen zur möglichen Ausweitung bzw. 

Übertragbarkeit der Ergebnisse, z.B. auf weitere Regionen oder in Bezug auf eine mögli-

che Erweiterung um zusätzliche Versorgungssettings, dargestellt werden.  

Auch muss die Vorhabenbeschreibung Vorstellungen zur weiteren Nutzung der Er-

kenntnisse und Erfahrungen aus dem Aufbau der Strukturen und der Evaluation nach 

Beendigung des Vorhabens beinhalten. Dies muss in der Vorhabenbeschreibung ausrei-

chend thematisiert werden. Es muss auch dargestellt werden, wie die Ergebnisse des Vor-

habens der Fachöffentlichkeit und weiteren Interessierten zugänglich gemacht werden 

sollen.  

f. Genderaspekte

Im Rahmen der Vorhabenplanung, -durchführung und -auswertung sind Genderaspekte 

durchgängig zu berücksichtigen. 
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g. Partizipation

Für das Vorhaben relevante Zielgruppen sind in angemessenem Maße in die Durchfüh-

rung des Vorhabens einzubeziehen, sofern dies zur Qualität des Vorhabens beiträgt. Ein 

partizipativer Ansatz zur kontinuierlichen Beteiligung der verschiedenen Zielgruppen 

des Versorgungspfads (Betroffene und Leistungserbringer), der an der sektorenübergrei-

fenden Versorgung vor Ort beteiligten Akteure sowie der im Maßnahmentext der NDS 

genannten Akteure sollte integraler Bestandteil des Vorhabens sein. Dies ist über ein ent-

sprechendes Konzept sowie möglichst über entsprechende Letters of Intent darzulegen 

bzw. zu belegen. Laut Maßnahmentext der NDS sollen die folgenden Akteure an der Ent-

wicklung des Versorgungspfads beteiligt werden: BAGFW, BÄK, bpa, DAlzG, BAGSO, 

DED, DGG, DGGG, DGGPP, DGPPN, DZNE, DKG, DVfR, DEGAM, DPR, GKV-SV, KBV, 

KDA, SPIZ ZNS und VDAB. Weitere relevante Akteure, z. B. der Deutsche Behindertenrat 

und die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe, können einbezogen werden.  

 

5. Umfang der Förderung

Für die Förderung der Vorhaben kann grundsätzlich über einen Zeitraum von bis zu drei 

Jahren eine nicht rückzahlbare Zuwendung im Wege der Projektförderung gewährt wer-

den. Die Projekte sollen voraussichtlich zum 01. Juli 2022 starten. 

Zuwendungsfähig sind der vorhabenbedingte Mehraufwand wie Personal-, Sach- und 

Reisemittel sowie (ausnahmsweise) vorhabenbezogene Investitionen, die nicht der 

Grundausstattung zuzurechnen sind. Aufgabenpakete können auch per Auftrag an Dritte 

vergeben werden. Ausgaben für Publikationsgebühren, die während der Laufzeit des 

Vorhabens für die Open Access-Veröffentlichung der Ergebnisse entstehen, können 

grundsätzlich erstattet werden. Nicht zuwendungsfähig sind Ausgaben für grundfinan-

ziertes Stammpersonal. 

Bemessungsgrundlage für Hochschulen, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen 

und vergleichbare Institutionen, die nicht in den Bereich der wirtschaftlichen Tätigkei-

ten fallen, sind die zuwendungsfähigen vorhabenbezogenen Ausgaben (bei der Fraun-

hofer-Gesellschaft − FhG − und ggf. bei Helmholtz-Zentren – HZ − die zuwendungsfähi-

gen projektbezogenen Kosten), die unter Berücksichtigung der beihilferechtlichen Vor-

gaben individuell bis zu 100 % gefördert werden können. 
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Bemessungsgrundlage für Zuwendungen an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 

und für Vorhaben von Forschungseinrichtungen, die in den Bereich der wirtschaftlichen 

Tätigkeiten fallen, sind die zuwendungsfähigen projektbezogenen Kosten. In der Regel 

können diese unter Berücksichtigung der beihilferechtlichen Vorgaben (siehe Anlage) bis 

zu 50 % anteilfinanziert werden. Die Bemessung der jeweiligen Förderquote muss die 

AGVO berücksichtigen (s. Anlage). 

 

6. Rechtsgrundlage

Die Gewährung von Fördermitteln erfolgt nach Maßgabe der §§ 23 und 44 der Bundes-

haushaltsordnung (BHO) und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften. Ein Rechts-

anspruch der Antragstellenden auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Viel-

mehr entscheidet das BMG aufgrund seines pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der 

verfügbaren Haushaltsmittel. 

Bestandteile der Zuwendungsbescheide werden für Zuwendungen auf Ausgaben- bzw. in 

besonderen Ausnahmefällen auf Kostenbasis die Allgemeinen Nebenbestimmungen für 

Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P, ANBest-P Kosten in der jeweils gelten-

den Fassung) bzw. die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projekt-

förderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften 

(AN-Best-GK in der jeweils geltenden Fassung).  

Nach dieser Förderbekanntmachung werden staatliche Beihilfen auf der Grundlage von 

Artikel 25 Absatz 2 Buchstaben a bis c der AGVO der Europäischen Kommission der 

AGVO der Europäische Kommission gewährt. Die Förderung erfolgt unter Beachtung der 

in Kapitel 1 AGVO festgelegten Gemeinsamen Bestimmungen, insbesondere unter Be-

rücksichtigung der in Artikel 2 der Verordnung aufgeführten Begriffsbestimmungen (vgl. 

hierzu die Anlage zu beihilferechtlichen Vorgaben für die Förderbekanntmachung). 
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7. Hinweise zu Nutzungsrechten

Es liegt im Interesse des BMG, Ergebnisse des Vorhabens für alle Interessenten im Ge-

sundheitssystem nutzbar zu machen. Für die im Rahmen der Förderung erzielten Ergeb-

nisse und Entwicklungen liegen die Urheber- und Nutzungsrechte zwar grundsätzlich 

beim Zuwendungsempfänger, in Ergänzung hierzu haben jedoch das BMG und seine 

nachgeordneten Behörden ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares, unentgeltli-

ches Nutzungsrecht auf alle Nutzungsarten an den Ergebnissen und Entwicklungen des 

Vorhabens. Das Nutzungsrecht ist räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt. Diese 

Grundsätze gelten auch, wenn der Zuwendungsempfänger die ihm zustehenden Nut-

zungsrechte auf Dritte überträgt oder Dritten Nutzungsrechte einräumt bzw. verkauft. In 

Verträge mit Kooperationspartnern bzw. entsprechenden Geschäftspartnern ist daher 

folgende Passage aufzunehmen: „Dem BMG und seinen nachgeordneten Behörden wird 

ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares, unentgeltliches Nutzungsrecht auf alle 

Nutzungsarten an den Ergebnissen und Entwicklungen des Vorhabens eingeräumt. Das 

Nutzungsrecht ist räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt." 

Barrierefreiheit 

Die EU hat die Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen An-

wendungen öffentlicher Stellen verabschiedet, die am 23. Dezember 2016 in Kraft getre-

ten ist. Sie wurde mit der Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) vom 

10. Juli 2018 in nationales Recht umgesetzt (vgl. https://bik-fuer-alle.de/eu-richtlinie-

barrierefreie-webangebote-oeffentlicher-stellen.html).

Die Behörden des Bundes sind daher verpflichtet, ihre (sämtlichen) Inhalte im Internet 

(und in den sozialen Medien) barrierefrei zu gestalten. Die im Zusammenhang mit die-

sem Projekt veröffentlichten Dateien (vor allem PDF-Dateien) müssen daher barrierefrei 

sein.

https://bik-fuer-alle.de/eu-richtlinie-barrierefreie-webangebote-oeffentlicher-stellen.html
https://bik-fuer-alle.de/eu-richtlinie-barrierefreie-webangebote-oeffentlicher-stellen.html
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8. Verfahren

8.1. Einschaltung eines Projektträgers, Vorhabenbeschreibung und sons-

tige Unterlagen

Mit der Abwicklung der Fördermaßnahme hat das BMG folgenden Projektträger beauf-

tragt: 

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) 

DLR Projektträger 

Heinrich-Konen-Straße 1 

53227 Bonn 

Ansprechpartnerinnen sind: 

Dr. Maren Walgenbach 

Telefon: 0228–3821-1685 

Jacqueline Kalb 

Telefon: 0228–3821-2477 

Telefax: 0228–3821-1257 

E-Mail: projekttraeger-bmg@dlr.de 

8.2. Verfahren

Das Verfahren ist zweistufig angelegt. In der ersten Stufe werden Vorhabenbeschreibun-

gen ausgewählt. Erst in der zweiten Stufe werden förmliche Förderanträge gestellt. 

In der ersten Verfahrensstufe ist dem Projektträger  

bis spätestens zum 20.01.2022 12:00 Uhr 

eine Vorhabenbeschreibung in elektronischer Form unter folgender E-Mail:  

projekttraeger-bmg@dlr.de 

mailto:projekttraeger-bmg@dlr.de
mailto:projekttraeger-bmg@dlr.de
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in deutscher Sprache vorzulegen. Die Vorhabenbeschreibung sollte nicht mehr als 15 Sei-

ten (DIN-A4-Format, Schrift „Arial“ oder „Times New Roman“ Größe 11, 1,5-zeilig) um-

fassen und ist gemäß dem „Leitfaden zur Erstellung einer Vorhabenbeschreibung“ zu 

strukturieren. Der Leitfaden kann beim DLR-Projektträger unter folgender E-Mail-Ad-

resse angefordert werden: 

projekttraeger-bmg@dlr.de 

Die Vorhabenbeschreibung muss alle Informationen beinhalten, die für eine sachge-

rechte Beurteilung erforderlich sind, und sie muss aus sich selbst heraus, ohne Lektüre 

der zitierten Literatur, verständlich sein. 

Die vorgelegten Vorhabenbeschreibungen werden unter Hinzuziehung eines Kreises von 

unabhängigen Gutachterinnen und Gutachtern unter Berücksichtigung der oben ge-

nannten Kriterien bewertet (siehe auch 4. Fördervoraussetzungen). Auf der Grundlage 

der Bewertung wird dann das für die Förderung geeignete Vorhaben ausgewählt. Das 

Auswahlergebnis wird den Interessentinnen und Interessenten schriftlich mitgeteilt. Aus 

der Vorlage der Vorhabenbeschreibung kann kein Rechtsanspruch auf eine Förderung 

abgeleitet werden. 

Sollte vorgesehen sein, dass das Projekt von mehreren wissenschaftlichen Partnerinnen 

und Partnern gemeinsam eingereicht wird (Verbundprojekt), ist eine verantwortliche 

Ansprechperson zu benennen, die die Einreichung koordiniert (Koordinatorin bzw. Ko-

ordinator). Bei einem Verbundprojekt ist eine abgestimmte, gemeinsame Vorhabenbe-

schreibung von der Verbundkoordinatorin bzw. vom Verbundkoordinator vorzulegen. 

In der zweiten Verfahrensstufe werden die Verfasserinnen bzw. Verfasser der positiv be-

werteten Vorhabenbeschreibung unter Angabe eines Termins schriftlich aufgefordert, 

einen vollständigen förmlichen Förderantrag vorzulegen. Bei Verbundprojekten sind die 

Förderanträge in Abstimmung mit der Verbundkoordinatorin bzw. dem Verbundkoordi-

nator vorzulegen. Inhaltliche oder förderrechtliche Auflagen sind im förmlichen Förder-

antrag zu beachten und umzusetzen. Aus der Aufforderung zur Antragstellung kann kein 

Förderanspruch abgeleitet werden. 

Nach abschließender Prüfung des förmlichen Förderantrags entscheidet das BMG auf 

Basis der verfügbaren Haushaltsmittel und nach den genannten Kriterien durch Be-

scheid über die Bewilligung des vorgelegten Antrags. 

Es wird empfohlen, für die Antragsberatung mit dem zuständigen Projektträger Kontakt 

aufzunehmen. 

mailto:projekttraeger-bmg@dlr.de
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8.3. Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nach-

weis und die Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung 

des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten 

die Verwaltungsvorschriften zu §§23, 44 BHO und die hierzu erlassenen Allgemeinen 

Verwaltungsvorschriften sowie die §§ 48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes, so-

weit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen sind. Der Bundesrechnungshof 

ist gemäß § 91 BHO zur Prüfung berechtigt. 

 

9. Geltungsdauer

Diese Förderbekanntmachung tritt am Tag der Veröffentlichung unter www.bund.de in 

Kraft. Die Laufzeit dieser Förderbekanntmachung ist bis zum Zeitpunkt des Auslaufens 

seiner beihilferechtlichen Grundlage, der AGVO zuzüglich einer Anpassungsperiode von 

sechs Monaten, mithin bis zum 30. Juni 2024, befristet. Sollte die zeitliche Anwendung 

der AGVO ohne die Beihilferegelung betreffende relevante inhaltliche Veränderungen 

verlängert werden, verlängert sich die Laufzeit dieser Förderbekanntmachung entspre-

chend, aber nicht über den 31. Dezember 2029 hinaus. Sollte die AGVO nicht verlängert 

und durch eine neue AGVO ersetzt werden, oder sollten relevante inhaltliche Verände-

rungen der derzeitigen AGVO vorgenommen werden, wird eine den dann geltenden 

Freistellungsbestimmungen entsprechende Nachfolge- Förderbekanntmachung bis min-

destens 31. Dezember 2029 in Kraft gesetzt werden. 

Bonn, den 24.11.2021 

Bundesministerium für Gesundheit 

Im Auftrag 

Dr. Albert Kern 

http://www.bund.de/
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Anlage: Allgemeine Zuwendungsvoraussetzun-

gen  

Für diese Förderbekanntmachung gelten die folgenden beihilferechtlichen Vorgaben: 

A. Beihilfen nach der AGVO („Allgemeine Gruppenfreistellungs-

verordnung“) 

1. Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen 

Die Rechtmäßigkeit der Beihilfe ist nur dann gegeben, wenn im Einklang mit Artikel 3 

AGVO alle Voraussetzungen des Kapitels 1 AGVO sowie die für die bestimmte Gruppe 

von Beihilfen geltenden Voraussetzungen des Kapitels 3 erfüllt sind. Es wird darauf hin-

gewiesen, dass gemäß der Rechtsprechung der Europäischen Gerichte die nationalen Ge-

richte verpflichtet sind, eine Rückforderung anzuordnen, wenn staatliche Beihilfen un-

rechtmäßig gewährt wurden. 

Mit dem Antrag auf eine Förderung im Rahmen dieser Förderbekanntmachung ver-

pflichtet sich der Antragsteller zur Mitwirkung bei der Einhaltung der beihilferechtli-

chen Vorgaben. So sind vom Zuwendungsgeber angeforderte Angaben und Belege zum 

Nachweis der Bonität und der beihilferechtlichen Konformität vorzulegen oder nachzu-

reichen. Darüber hinaus hat der Antragsteller im Rahmen von etwaigen Verfahren (bei) 

der EU-Kommission mitzuwirken und allen Anforderungen der Kommission nachzu-

kommen. 

Voraussetzung für die Gewährung staatlicher Beihilfen im Rahmen einer auf Grundlage 

der AGVO freigestellten Beihilferegelung ist, dass diese einen Anreizeffekt nach Artikel 6 

AGVO haben: Beihilfen gelten als Beihilfen mit Anreizeffekt, wenn der Beihilfeempfän-

ger vor Beginn der Arbeiten für das Vorhaben oder die Tätigkeit einen schriftlichen Bei-

hilfeantrag in dem betreffenden Mitgliedstaat gestellt hat. Der Beihilfeantrag muss min-

destens die folgenden Angaben enthalten: Name und Größe des Unternehmens, Be-

schreibung des Vorhabens mit Angabe des Beginns und des Abschlusses, Standort des 

Vorhabens, die Kosten des Vorhabens, Art der Beihilfe (z. B. Zuschuss, Kredit, Garantie, 

rückzahlbarer Vorschuss oder Kapitalzuführung) und Höhe der für das Vorhaben benö-

tigten öffentlichen Finanzierung. 
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Staatliche Beihilfen auf Grundlage der AGVO werden nicht gewährt, wenn ein Aus-

schlussgrund nach Artikel 1 Absatz 2 bis 5 AGVO gegeben ist. Dies gilt insbesondere, 

wenn das Unternehmen einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Be-

schlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer 

Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist bzw. das Unternehmen 

ein „Unternehmen in Schwierigkeiten“ (gemäß Definition nach Artikel 2 Absatz 18 

AGVO) ist. Ausgenommen von diesem Verbot sind allein Unternehmen, die sich am 31. 

Dezember 2019 nicht bereits in Schwierigkeiten befanden, aber im Zeitraum vom 1. Ja-

nuar 2020 bis 31. Dezember 2021 zu Unternehmen in Schwierigkeiten wurden bzw. wer-

den nach Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a AGVO. 

Aufgrund europarechtlicher Vorgaben wird jede Einzelbeihilfe über 500 000 Euro auf der 

Transparenzdatenbank der EU-Kommission veröffentlicht4 (vgl. Artikel 9 AGVO). 

Erhaltene Förderungen können im Einzelfall gemäß Artikel 12 AGVO von der Europäi-

schen Kommission geprüft werden. Der Zuwendungsempfänger ist weiter damit einver-

standen, dass das BMG alle Unterlagen über gewährte Beihilfen, die die Einhaltung der 

vorliegend genannten Voraussetzungen belegen, für zehn Jahre nach Gewährung der 

Beihilfe aufbewahrt und der Europäischen Kommission auf Verlangen aushändigt. 

Im Rahmen dieser Förderbekanntmachung erfolgt die Gewährung staatlicher Beihilfen 

in Form von Zuschüssen gemäß Artikel 5 Absatz 1 und 2 AGVO. 

Die AGVO begrenzt die Gewährung staatlicher Beihilfen für wirtschaftliche Tätigkeiten 

in nachgenannten Bereichen auf folgende Maximalbeträge:  

• 40 Millionen Euro pro Vorhaben für Grundlagenforschung (Artikel 4 Absatz 1

Buchstabe i Ziffer i AGVO)

• 20 Millionen Euro pro Vorhaben für industrielle Forschung (Artikel 4 Absatz 1

Buchstabe i Ziffer ii AGVO)

• 15 Millionen Euro pro Unternehmen und Vorhaben in der experimentellen Ent-

wicklung (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe i Ziffer iii AGVO).

Bei der Prüfung, ob diese Maximalbeträge (Anmeldeschwellen) eingehalten sind, sind die 

Kumulierungsregeln nach Artikel 8 AGVO zu beachten. Die Maximalbeträge dürfen nicht 

4  Die Transparenzdatenbank der Europäischen Kommission kann unter folgendem Link aufgerufen werden: https://webgate.ec.eu-

ropa.eu/competition/transparency/public?lang=de. Maßgeblich für diese Veröffentlichung sind die nach Anhang III der Verord-

nung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 geforderten Informationen. Hierzu zählen u. a. der Name oder die Firma 

des Beihilfenempfängers und die Höhe der Beihilfe.

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=de
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=de
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durch eine künstliche Aufspaltung von inhaltlich zusammenhängenden Vorhaben um-

gangen werden. Die Teilgenehmigung bis zur Anmeldeschwelle einer notifizierungs-

pflichtigen Beihilfe ist nicht zulässig. 

2. Umfang/Höhe der Zuwendungen 

Für diese Förderbekanntmachung gelten die nachfolgenden Vorgaben der AGVO, insbe-

sondere bzgl. beihilfefähiger Kosten und Beihilfeintensitäten; dabei geben die nachfol-

gend genannten beihilfefähigen Kosten und Beihilfeintensitäten den maximalen Rah-

men vor, innerhalb dessen die Gewährung von zuwendungsfähigen Kosten und Förder-

quoten für Vorhaben mit wirtschaftlicher Tätigkeit erfolgen kann. 

 

Artikel 25 AGVO – Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

Der geförderte Teil des Forschungsvorhabens ist vollständig einer oder mehrerer der fol-

genden Kategorien zuzuordnen:  

• Grundlagenforschung;

• industrielle Forschung;

• experimentelle Entwicklung;

(vgl. Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a bis c AGVO; Begrifflichkeiten gem. Artikel 2 Num-

mer 84 ff. AGVO). 

Zur Einordnung von Forschungsarbeiten in die Kategorien der Grundlagenforschung, 

industrielen Forschung und experimentellen Entwicklung wird auf die einschlägigen 

Hinweise in Randnummer 75 und Fußnote 2 des FuEuI-Unionsrahmens (ABl. C 198 vom 

27.6.2014, S. 1) verwiesen. 

Die beihilfefähigen Kosten des jeweiligen Forschungs- und Entwicklungsvorhabens sind 

den relevanten Forschungs- und Entwicklungskategorien zuzuordnen. 

Beihilfefähige Kosten sind: 

a)  Personalkosten: Kosten für Forscher, Techniker und sonstiges Personal, soweit diese 

für das Vorhaben eingesetzt werden (Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe a AGVO); 

b)  Kosten für Instrumente und Ausrüstung, soweit und solange sie für das Vorhaben ge-

nutzt werden. Wenn diese Instrumente und Ausrüstungen nicht während der gesam-
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ten Lebensdauer für das Vorhaben verwendet werden, gilt nur die nach den Grundsät-

zen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung während der Dauer 

des Vorhabens als beihilfefähig (Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe b AGVO); 

c)  Kosten für Auftragsforschung, Wissen und für unter Einhaltung des Arm’s-length-

Prinzips von Dritten direkt oder in Lizenz erworbene Patente sowie Kosten für Bera-

tung und gleichwertige Dienstleistungen die ausschließlich für das Vorhaben genutzt 

werden (Artikel 25 Absatz 3 Buchtstabe d AGVO); 

d)  zusätzliche Gemeinkosten und sonstige Betriebskosten (unter anderem Material, Be-

darfsartikel und dergleichen) die unmittelbar für das Vorhaben entstehen (Artikel 25 

Absatz 3 Buchstabe e AGVO). 

Die Beihilfeintensität pro Beihilfeempfänger darf gemäß Artikel 25 Absatz 5 AGVO fol-

gende Sätze nicht überschreiten:  

• 100 % der beihilfefähigen Kosten für Grundlagenforschung (Artikel 25 Absatz 5 

Buchstabe a AGVO);

• 50 % der beihilfefähigen Kosten für industrielle Forschung (Artikel 25 Absatz 5 

Buchstabe b AGVO);

• 25 % der beihilfefähigen Kosten für experimentelle Entwicklung (Artikel 25 Ab-

satz 5 Buchstabe b AGVO).

Die Beihilfeintensitäten für industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung 

können auf maximal 80 % der beihilfefähigen Kosten erhöht werden, sofern die in Arti-

kel 25 Absatz 6 AGVO genannten Voraussetzungen erfüllt sind:  

– um 10 Prozentpunkte bei mittleren Unternehmen und um 20 Prozentpunkte bei 

kleinen Unternehmen; 

–  um 15 Prozentpunkte, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

a)  das Vorhaben beinhaltet die wirksame Zusammenarbeit 

–  zwischen Unternehmen, von denen mindestens eines ein KMU ist, oder 

wird in mindestens zwei Mitgliedstaaten oder einem Mitgliedstaat und einer 

Vertragspartei des EWR-Abkommens durchgeführt, wobei kein einzelnes 

Unternehmen mehr als 70 % der beihilfefähigen Kosten bestreitet, oder 

–  zwischen einem Unternehmen und einer oder mehreren Einrichtungen für 

Forschung und Wissensverbreitung die mindestens 10 % der beihilfefähigen 

Kosten tragen und das Recht haben, ihre eigenen Forschungsergebnisse zu 

veröffentlichen; 
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b)  die Ergebnisse des Vorhabens finden durch Konferenzen, Veröffentlichung, O-

pen Access-Repositorien oder durch gebührenfreie Software beziehungsweise 

Open Source-Software weite Verbreitung. 

Die beihilfefähigen Kosten sind gemäß Artikel 7 Absatz 1 AGVO durch schriftliche Un-

terlagen zu belegen, die klar, spezifisch und aktuell sein müssen.  

Für die Berechnung der Beihilfeintensität und der beihilfefähigen Kosten werden die Be-

träge vor Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben herangezogen. 

3. Kumulierung  

Bei der Einhaltung der maximal zulässigen Beihilfeintensität sind insbesondere auch die 

Kumulierungsregeln in Artikel 8 AGVO zu beachten. Die Kumulierung von mehreren 

Beihilfen für dieselben förderfähigen Kosten / Ausgaben ist nur im Rahmen der folgen-

den Regelungen bzw. Ausnahmen gestattet: 

Werden Unionsmittel, die von Stellen der Union zentral verwaltet werden und nicht di-

rekt oder indirekt der Kontrolle der Mitgliedstaaten unterstehen und deshalb keine 

staatlichen Beihilfen darstellen, mit staatlichen Beihilfen (dazu zählen unter anderem 

auch Mittel aus den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds) kombiniert, so wer-

den bei der Feststellung, ob die Anmeldeschwellen und Beihilfehöchstintensitäten oder -

beträge eingehalten sind, nur die staatlichen Beihilfen berücksichtigt, sofern der Gesamt-

betrag der für dieselben beihilfefähigen Kosten gewährten öffentlichen Mittel (ein-

schließlich zentral verwaltete Unionsmittel) den in den einschlägigen Vorschriften des 

Unionsrechts festgelegten günstigsten Finanzierungssatz nicht überschreitet. 

Nach der AGVO freigestellte Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten bestim-

men lassen, können kumuliert werden mit a) anderen staatlichen Beihilfen, sofern diese 

Maßnahmen unterschiedliche bestimmbare beihilfefähige Kosten betreffen; b) anderen 

staatlichen Beihilfen für dieselben, sich teilweise oder vollständig überschneidenden bei-

hilfefähigen Kosten, jedoch nur, wenn durch diese Kumulierung die höchste nach dieser 

Verordnung für diese Beihilfen geltende Beihilfeintensität bzw. der höchste nach dieser 

Verordnung für diese Beihilfen geltende Beihilfebetrag nicht überschritten wird. 

Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten nicht bestimmen lassen, können mit 

anderen staatlichen Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten auch nicht be-

stimmen lassen, kumuliert werden, und zwar bis zu der für den jeweiligen Sachverhalt 

einschlägigen Obergrenze für die Gesamtfinanzierung, die im Einzelfall in der AGVO o-

der in einem Beschluss der Europäischen Kommission festgelegt ist. 



19

Nach der AGVO freigestellte staatliche Beihilfen dürfen nicht mit De-minimis-Beihilfen 

für dieselben beihilfefähigen Kosten kumuliert werden, wenn durch diese Kumulierung 

die in Kapitel 3 AGVO festgelegten Beihilfeintensitäten oder Beihilfehöchstbeträge über-

schritten werden. 
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